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Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
 

Stand: Juni 2024 
  
Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
  
I. Allgemeines / Geltungsbereich 

(1) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) gelten ausschließlich; entgegenstehende 
oder von unseren AGB abweichende Bedingun-
gen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von unseren AGB abweichender Bedin-
gungen des Kunden die Lieferung an den Kun-
den vorbehaltlos ausführen. 

 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem 

Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages 
getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niedergelegt. 

 
(3) Unsere AGB gelten nur, wenn der Kunde Unter-

nehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentliches Son-
dervermögen ist.  

 
(4) Die AGB gelten insbesondere für Verträge über 

den Verkauf und/oder die Lieferung bewegli-
cher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, 
ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulie-
ferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern 
nichts anderes vereinbart, gelten die AGB in der 
zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gülti-
gen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Text-
form mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinba-
rung auch für gleichartige künftige Verträge, 
ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie 
hinweisen müssten. 

 
(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des 

Käufers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristset-
zung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minde-
rung), sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder Text-
form (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. 
Gesetzliche Formvorschriften und weitere 
Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die 
Legitimation des Erklärenden bleiben unbe-
rührt. 

 
 
 

 
 
II. Angebot / Preise 

(1) Unser Angebot ist freibleibend und unverbind-
lich, sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nichts anderes ergibt. 

 
(2) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart 

ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt der Lie-
ferung aktuellen Preise. Unsere Preise gelten 
ab Lager oder ab Werk, zzgl. gesetzlicher Um-
satzsteuer, Verpackung und Versandkosten. 

 
(3) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise 

entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss 
des Vertrages Kostensenkungen oder Kosten-
erhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarif-
abschlüssen oder Materialpreisänderungen ein-
treten. Diese werden wir dem Kunden auf Ver-
langen nachweisen. 

 
(4) Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt 

als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich 
aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind 
wir berechtigt, dieses Vertragsangebot inner-
halb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei 
uns anzunehmen. 

 
(5) Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. 

durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslie-
ferung der Ware an den Käufer erklärt werden. 

 
(6) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in 

unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in ge-
setzlicher Höhe am Tag der Rechnungslegung in 
der Rechnung gesondert ausgewiesen.  

 
III. Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne 
Abzug) innerhalb von 30 Tagen nach Rech-
nungsstellung und Lieferung (bzw. Abnahme) 
zur Zahlung fällig. Mit Ablauf vorstehender 
Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Es 
gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die 
Folgen des Zahlungsverzugs. 
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(2) Bei Banküberweisungen und Schecks gilt der 

Tag der Gutschrift als Zahlungseingang. 

 
(3) Wir sind jedoch auch im Rahmen einer laufen-

den Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, 
eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen 
Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden 
Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auf-
tragsbestätigung. 

 
(4) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur 

zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns aner-
kannt sind. In diesem Umfang kann auch ein 
Zurückbehaltungsrecht ausgeübt werden. 

 
(5) Musterrücksendungen werden nicht gutge-

schrieben. Die Kosten der Rücksendung gehen 
zu Lasten des Absenders. Ein Anspruch auf er-
neute Zusendung besteht nicht. 

  
(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, 

dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden ge-
fährdet wird (z.B. durch Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens), so sind wir nach 
den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungs-
verweigerung und – gegebenenfalls nach Frist-
setzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt 
(§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung 
unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen), 
können wir den Rücktritt sofort erklären; die 
gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlich-
keit der Fristsetzung bleiben unberührt. 

 
IV. Eigentumsvorbehalt / vertragliches Pfandrecht 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer 
gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus 
dem Kaufvertrag und einer laufenden Ge-
schäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) be-
halten wir uns das Eigentum an den verkauften 
Waren vor. Soweit wir mit dem Kunden Bezah-
lung unserer Forderungen aufgrund des Scheck-
Wechsel-Verfahrens vereinbaren, erstreckt sich 
der Vorbehalt auch auf die Einlösung des von 
uns akzeptierten Wechsels durch den Kunden 
und erlischt nicht durch Gutschrift des erhalte-
nen Schecks bei uns.  

 
 
 
 

 
(2) Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentums-

vorbehalt stehenden Ware pfleglich zu behan-
deln. Er darf die Ware vor vollständiger Bezah-
lung aller gesicherten Forderungen ohne unse-
re Zustimmung weder an Dritte verpfänden 
noch zur Sicherung übereignen. 

 
(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, 

insbesondere Nichtzahlung des fälligen Kauf-
preises, sind wir berechtigt, nach den gesetzli-
chen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten 
oder /und die Ware auf Grund des Eigentums-
vorbehalts herauszuverlangen. Das Herausga-
beverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklä-
rung des Rücktritts, wenn wir lediglich die Ware 
herausverlangen und uns den Rücktritt vorbe-
halten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis 
nicht, dürfen wir uns den Rücktritt jedoch nur 
dann vorbehalten, wenn wir dem Käufer zuvor 
erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung 
gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung 
nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich 
ist. 

  
(4) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Drit-

ter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 
771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 
771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den 
uns entstandenen Ausfall. 

 
(5) An allen vom Kunden übergebenen Rohmate-

rialien jeglicher Art wird mit der Übergabe zur 
Sicherung der Forderung aus dem Liefervertrag 
ein Pfandrecht bestellt. 

 
(6) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Si-

cherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der frei-
zugebenden Sicherheiten obliegt uns.  
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V. Lieferzeit / Teillieferung 

(1)  Die Lieferfrist bestimmt sich nach einer han-
delsüblichen Frist, es sei denn, sie wurde indi-
viduell vereinbart oder von uns bei Annahme 
der Bestellung angegeben. Lieferfristen begin-
nen mit dem Zugang unserer Auftragsbestäti-
gung beim Kunden, keinesfalls jedoch vor Klä-
rung aller Ausführungseinzelheiten und der 
Beibringung etwaiger erforderlicher Bescheini-
gungen durch den Kunden. Die Lieferfrist gilt 
mit der Meldung der Versandbereitschaft als 
eingehalten, wenn die Ware ohne unser Ver-
schulden nicht rechtzeitig abgesandt werden 
kann. 

 
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung 

setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsge-
mäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden 
voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertra-
ges bleibt vorbehalten. 

 
(3) Für die Dauer der Prüfung von Andrucken, Fer-

tigungsmustern, Klischees u. ä. durch den Kun-
den ist die Lieferzeit gehemmt. Die Hemmung 
beginnt mit dem Tag der Absendung der Mus-
ter an den Kunden und endet mit dem Tag des 
Eingangs der Stellungnahme bei uns. 

  
(4) Verlangt der Kunde nach Auftragsbestätigung 

Änderungen des Auftrages beginnt mit Bestäti-
gung der Änderungen durch uns eine neue Lie-
ferzeit. Abweichende Vereinbarungen in der 
Änderungsbestätigung haben Vorrang. 

 
(5) Zu Teillieferungen sind wir berechtigt, es sei 

denn, dies ist für den Kunden mit unzumutba-
rem Aufwand verbunden. 

  
VI. Lieferverzug / Lieferunmöglichkeit 

(1) Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, 
 behördliche Maßnahmen, Nichtverfügbarkeit 
der Leistung und sonstige unvorhersehbare, 
unabwendbare und schwerwiegende Ereignis-
se befreien die Vertragspartner für die Dauer 
der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von 
den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn 
diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, 
in dem sich der betroffene Vertragspartner in 
Verzug befindet. Die Vertragspartner sind ver-
pflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unver-
züglich die erforderlichen Informationen zu 
geben und ihre Verpflichtungen den veränder-

ten Verhältnissen nach Treu und Glauben an-
zupassen. 

 
(2) „Höhere Gewalt“ nach Absatz (1) bedeutet 

Naturkatastrophen, Krieg, Terrorismus, Em-
bargos, Epidemien, Pandemien und Streiks. 

 
(3) Dauert das Ereignis nach Absatz (1), welches 

die Leistungsstörung verursacht länger als drei 
Monate an, sind die Vertragsparteien berech-
tigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurück-
zutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung 
wird unverzüglich erstattet. 

 
(4) Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in 

diesem Sinne des Absatzes (1) gilt insbesonde-
re die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung 
durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kon-
gruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen ha-
ben, weder uns noch unseren Zulieferer ein 
Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Be-
schaffung nicht verpflichtet sind. 

 
(5) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt 

sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In je-
dem Fall ist aber eine Mahnung durch den 
Kunden erforderlich. Geraten wir in Lieferver-
zug, so kann der Käufer pauschalierten Ersatz 
seines Verzugsschadens verlangen. Die Scha-
denspauschale beträgt für jede vollendete Ka-
lenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettoprei-
ses (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 
5% des Lieferwerts, der verspätet gelieferten 
Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, 
dass dem Käufer gar kein Schaden oder nur ein 
wesentlich geringerer Schaden als vorstehen-
de Pauschale entstanden ist. 

 
(6) Die Rechte des Käufers gem. Ziffer IX dieser 

AGB und unsere gesetzlichen Rechte, insbe-
sondere bei einem Ausschluss der Leistungs-
pflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Un-
zumutbarkeit der Leistung und/oder Nacher-
füllung), bleiben unberührt 
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VII.Gefahrenübergang/Abnahme/Annahmeverzug 

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager oder ab Werk, wo 
auch jeweils der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen 
und Kosten des Käufers wird die Ware an einen 
anderen Bestimmungsort versandt (Versen-
dungskauf). Soweit nicht etwas anderes verein-
bart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versen-
dung (insbesondere Transportunternehmen, 
Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 

 
(2)  Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung der Ware geht spä-
testens mit der Übergabe auf den Käufer über. 
Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr 
des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware sowie die Verzöge-
rungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware 
an den Spediteur, den Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimm-
ten Person oder Anstalt über. Soweit eine Ab-
nahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahr-
übergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten 
für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen 
Vorschriften des Werkvertragsrechts entspre-
chend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es 
gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annah-
me ist. 

 
(3)  Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unter-

lässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzö-
gert sich unsere Lieferung aus anderen, vom 
Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir 
berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden 
Schadens einschließlich Mehraufwendungen 
(z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür be-
rechnen wir eine pauschale Entschädigung i. H. 
v. 0,5 % des vereinbarten Nettopreises (Liefer-
wert) pro Kalenderwoche, insgesamt jedoch 
höchstens 5% des Lieferwerts, beginnend mit 
der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – 
mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der 
Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens 
und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbeson-
dere Ersatz von Mehraufwendungen, angemes-
sene Entschädigung, Kündigung) bleiben unbe-
rührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende 
Geldansprüche anzurechnen. Dem Käufer bleibt 
der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt 
kein oder nur ein wesentlich geringerer Scha-
den als vorstehende Pauschale entstanden ist.  

 
(4) Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden, wer-

den wir die Lieferung durch eine Transportver-

sicherung abdecken; die insoweit anfallenden 
Kosten trägt der Kunde.  

 
VIII. Mängelansprüche des Käufers 

(1)  Für die Rechte des Käufers bei Sach- und 
Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Min-
derlieferung sowie unsachgemäßer Montage 
oder mangelhafter Montageanleitung) gelten 
die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfol-
gend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fäl-
len unberührt bleiben die gesetzlichen Sonder-
vorschriften bei Endlieferung der unverarbeite-
ten Ware an einen Verbraucher (§§ 474 ff. 
BGB), auch wenn dieser sie weiterverarbeitet 
hat (Lieferantenregress gem. §§ 478 BGB). An-
sprüche aus Lieferantenregress sind ausge-
schlossen, wenn die mangelhafte Ware durch 
den Käufer oder einen anderen Unternehmer, 
z.B. durch Einbau in ein anderes Produkt, wei-
terverarbeitet wurde. 

 
(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem 

die über die Beschaffenheit der Ware getroffe-
ne Vereinbarung. Als Vereinbarung über die 
Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbe-
schreibungen und Herstellerangaben, die Ge-
genstand des einzelnen Vertrages sind oder von 
uns (insbesondere in Katalogen oder auf unse-
rer Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses öffentlich bekannt gemacht wa-
ren. 

 
(3)  Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart 

wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu 
beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 
434 Abs. 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen 
des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. 
Werbeaussagen), auf die uns der Käufer nicht 
als für ihn kaufentscheidend hingewiesen hat, 
übernehmen wir jedoch keine Haftung. 

 
(4) Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die 

der Käufer bei Vertragsschluss kennt oder grob 
fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin 
setzen die Mängelansprüche des Käufers vo-
raus, dass er seinen gesetzlichen Untersu-
chungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) 
nachgekommen ist. Bei Baustoffen und ande-
ren, zum Einbau oder sonstigen Weiterverar-
beitung bestimmten Waren hat eine Untersu-
chung in jedem Fall unmittelbar vor der Verar-
beitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Liefe-
rung, der Untersuchung oder zu irgendeinem 
späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hier-
von unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. 
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In jedem Fall sind offensichtliche Mängel inner-
halb von fünf Arbeitstagen ab Lieferung und bei 
der Untersuchung nicht erkennbare Mängel in-
nerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung 
schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die 
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder 
Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den 
nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ord-
nungsgemäß angezeigten Mangel nach den ge-
setzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Bei ei-
ner zum Einbau, zur Anbringung oder Installati-
on bestimmten Ware gilt dies auch dann, wenn 
der Mangel infolge der Verletzung einer dieser 
Pflichten erst nach der entsprechenden Verar-
beitung offenbar wurde; in diesem Fall beste-
hen insbesondere keine Ansprüche des Käufers 
auf Ersatz entsprechender Kosten ("Aus- und 
Einbaukosten"). 

 
(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir 

zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder 
durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Er-
satzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacher-
füllung unter den gesetzlichen Voraussetzun-
gen zu verweigern, bleibt unberührt. 

 
(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfül-

lung davon abhängig zu machen, dass der Käu-
fer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist 
jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum 
Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zu-
rückzubehalten. 

 
(7) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nach-

erfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben, insbesondere die beanstandete Ware zu 
Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der 
Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangel-
hafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften 
zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet 
weder den Ausbau der mangelhaften Sache 
noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprüng-
lich nicht zum Einbau verpflichtet waren. 

 
(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung 

erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 
sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen 
bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzli-
chen Regelung und diesen AGB, wenn tatsäch-
lich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir 
vom Käufer die aus dem unberechtigten Man-
gelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten 
(insbesondere Prüf- und Transportkosten) er-

setzt verlangen, es sei denn, die fehlende Man-
gelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkenn-
bar. 

 
(9) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, 

kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten 
oder den Kaufpreis mindern. Bei einem uner-
heblichen Mangel besteht jedoch kein Rück-
trittsrecht. 

 
(10) Ansprüche des Käufers auf Aufwendungser-

satz gem. § 445a Abs. 1 BGB sind ausgeschlos-
sen, es sei denn, der letzte Vertrag in der Lie-
ferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 
474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag über die 
Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c S. 2, 
327 Abs. 5, 327u BGB).43 Ansprüche des Käu-
fers auf Schadensersatz oder Ersatz vergebli-
cher Aufwendungen (§ 284 BGB) bestehen auch 
bei Mängeln der Ware nur nach Maßgabe nach-
folgender Ziffern IX und X.  

 
IX. Sonstige Haftung  

(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der 
nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes 
ergibt, haften wir bei einer Verletzung von ver-
traglichen und außervertraglichen Pflichten 
nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschrif-
ten. 

 
(2)  Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus 

welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haf-
ten wir nur  
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit,  
b) für Schäden aus der Verletzung einer we-
sentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmä-
ßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall 
ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt. 

 
(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbe-

schränkungen gelten nicht, soweit wir einen 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garan-
tie für die Beschaffenheit der Ware übernom-
men haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des 
Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 
(4)  Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in 

einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zu-
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rücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflicht-
verletzung zu vertreten haben. Ein freies Kün-
digungsrecht des Käufers (insbesondere gem. 
§§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Üb-
rigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen 
und Rechtsfolgen. 

 
(5) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegen-

über ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 
dies auch im Hinblick auf die persönliche Scha-
densersatzhaftung unserer Angestellten, Ar-
beitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen. 

 
X. Verjährung  

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt 
die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche 
aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablie-
ferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 
beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

 
(2) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kauf-

rechts gelten auch für vertragliche und außer-
vertragliche Schadensersatzansprüche des Käu-
fers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, 
es sei denn die Anwendung der regelmäßigen 
gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) 
würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjäh-
rung führen. Die Verjährungsfristen des Pro-
dukthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall un-
berührt. Ansonsten gelten für Schadensersatz-
ansprüche des Käufers gem. Ziffer IX aus-
schließlich der gesetzlichen Verjährungsfristen. 

 
XI. Urheberrechte 

(1) Für die Prüfung des Rechts der Vervielfältigung 
aller Druckunterlagen ist der Kunde allein ver-
antwortlich. Er haftet allein, wenn durch die 
Ausführung seines Auftrages Rechte, insbeson-
dere Urheberrechte Dritter verletzt wurden. 
Der Kunde hat uns vor allen Ansprüchen Dritter 
wegen einer solchen Rechtsverletzung freizu-
stellen. 

  
(2)  Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte in 

jeglichem Verfahren und zu jeglichem Verwen-
dungszweck an eigenen Skizzen, Entwürfen, 
Originalen, Filmen und dergleichen verbleiben, 
vorbehaltlich ausdrücklicher anderweitiger Re-
gelung, bei uns. 

 
(3)  Produktionsmittel, wie z. B. Filme, Lithogra-

phien, Druckplatten, Klischees, Siebe, Stanzen 
usw. bleiben unser Eigentum. 

  
(4) Uns übersandte Vorlagen, Reinzeichnungen, 

Filme usw. verbleiben in unserem Hause, falls 
nicht ausdrücklich im Auftrag vermerkte Rück-
lieferung erwünscht wird. 

 
(5) Werkzeuge, auch bei für Kunden geschützten 

Artikeln, bleiben grundsätzlich Eigentum der 
datalog Werbemittel GmbH. Dies gilt auch 
dann, wenn für Werkzeuge Kostenzuschüsse, 
Werkzeugkostenanteile oder ähnliches vom 
Kunden bezahlt wurden oder diese Kostenan-
teile mit in den Artikelpreis eingerechnet sind. 
Bei Beendigung der Zusammenarbeit besteht 
von Seiten des Kunden ebenfalls kein Anspruch 
auf Kostenerstattung für die Werkzeuge bzw. 
Vorrichtungen oder Teilen derselben. 

 
(6)  Erfindungen und ähnliche schutzrechtsfähige 

Leistungen im Rahmen der Auftragserfüllung 
bleiben unbeschadet eines vereinbarten Rechts 
zu einfachen Nutzung unser geistiges Eigentum, 
es sei denn, dass die ausdrückliche vertragliche 
Regelung eine Übertragung des Urheberrechts 
oder sonstiger gewerblicher Schutzrechte auf 
den Kunden vorsieht.  

 
XII. Elektro-Altgeräte 

Es besteht Einigkeit darüber, dass die datalog 
Werbemittel GmbH kein Hersteller von Elektro-
geräten ist. Etwaige Rücknahmepflichten von 
Elektrogeräten erledigt der Kunde dadurch, in-
dem Elektrogeräte direkt an den Hersteller, der 
auf dem Gerät genannt ist, zurückgegeben 
werden. Die Datalog Werbemittel GmbH ist in-
soweit von diesen Ansprüchen freizustellen.  

 
XIII. Palettentausch 

(1) Die Parteien verpflichten sich zum gegenseiti-
gen Palettentausch von mit „EPAL im Oval“ so-
wie „EUR im Oval“ markierte Europlatten. Der 
Spediteur/ Frachtführer ist keine Vertragspar-
tei. Er handelt allein und ausschließlich auf 
Weisung des Versenders als Erfüllungsgehilfe 
und auf dessen Risiko. 

Paletten sind zwischen Empfänger und Versen-
der Zug-um-Zug zu tauschen. 

Als liefer- und erstattungsfähig gelten Europa-
letten der Klasse Neu, A und B gemäß der Qua-
litätsklassifizierung EPAL/GS 1 Germany, Stand 
2022. 
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(2) Gemäß der Qualitätsklassifizierung EPAL / GS1 
Germany, Stand 2015 dürfen nur Paletten der 
gleichen oder der besseren Qualität gegenei-
nander getauscht werden. Es gilt:  

• Versender liefert Klasse B, Empfänger er-
stattet Klasse B oder höher   

• Versender liefert Klasse A, Empfänger er-
stattet Klasse A oder höher   

• Versender liefert Klasse NEU, Empfänger er-
stattet Klasse NEU 

Wird der Qualitätsstandard beim Paletten-
tausch durch den Empfänger nicht eingehal-
ten, gilt die gelieferte Palette als gekauft. Lie-
fert der Versender jedoch minderwertige 
(Klasse C oder defekte) Paletten, so wird der 
Empfänger von der Tauschverpflichtung be-
freit. 

(3) Bei Nichttausch durch den Empfänger und/oder 
Qualitätsunterschreitung gem. Ziffer XIII Abs. 2 
gelten die gelieferten Paletten als gekauft und 
werden dem Empfänger in Rechnung gestellt.  
Es werden die gegenwärtig gängigen Pallet-
tenmonatspreise veranschlagt. 

(4) Wird die Europalette im Poolingverfahren ge-
tauscht, dürfen die vom Poolingdienstleister ge-
lieferten und zu tauschenden Paletten die Qua-
litätsstandards aus Ziffer XIII Abs. 2 nicht unter-
schreiten. Der Poolingdienstleister ist keine 
Vertragspartei. Er handelt allein und ausschließ-
lich auf Weisung des Empfängers als Erfüllungs-
gehilfe und auf dessen Risiko.   

Bei Unterschreitung des Qualitätsstandards gilt 
Ziffer XIII Abs. 2.   
 

(5) Der Kaufpreisgläubiger ist berechtigt, die aus 
dem Nichttausch (Ziffer XIII Abs. 3) und/oder 
der Qualitätsunterschreitung beim Paletten-
tausch Ziffer XIII Abs. 2 oder 4) entstandenen 
Kaufpreisschulden dem Kaufpreisschuldner je-
weils zum 20. des Folgemonats in Rechnung zu 
stellen.   

Dabei hat der Kaufpreisgläubiger die ermittelte 
Anzahl der nichtgetauschten und/oder min-
derwertigen Paletten durch eine Aufstellung 
sowie die Kaufpreishöhe pro Palette gemäß Zif-
fer XIII Abs. 3 nachzuweisen. Dem Kaufpreis-
schuldner bleibt es unbenommen nachzuwei-
sen, dass kein Schaden oder ein niedriger ent-
standen ist. 

(6) Quittiert wird der Pallettentausch vom Spedi-
teur im Auftrag des Versenders. Quittiert wird 
die Anzahl und die Qualität der durch den Ver-
sender übergebenen Paletten bei Beladung, 
ferner die Anzahl und die Qualität der bei Ent-
ladung im Tausch erhaltenen Paletten. 

 
XVI. Gerichtsstand / Erfüllungsort 

(1) Sofern der Kunde Kaufmann i. S. d. des HGB, 
Unternehmer (i. S. v. § 14 BGB), juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, ist unser Ge-
schäftssitz Bad Schwartau Gerichtsstand; wir 
sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an 
seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

 
(2)  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausge-
schlossen. 

 
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 

anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Bad 
Schwartau Erfüllungsort. 

 

 


